
Geschäftsordnung  
des Allgemeinen StudierendenAus-
schusses (AStA)  
der Universität Flensburg 
 
 
Nach Beschlussfassung durch das Studierenden-
Parlament (StuPa) vom 19. Juni 2002 gibt sich 
der AStA folgende Geschäftsordnung: 
 
 
Präambel 
Der AStA ist das Gremium der Studierenden-
schaft, in dem Studierende kontinuierlich die all-
gemeinen Bedingungen des Studiums zu verbes-
sern streben und den Austausch zwischen Hoch-
schule und Gesellschaft fördern. Ihr persönliches 
Engagement und ihre Tatkraft tragen wesentlich 
zum studentischen Leben an der Hochschule bei.  
 
§ 1  Allgemeines 
(1) Der AStA ist das zentrale, kollegiale Lei-

tungsorgan der Studierendenschaft, führt de-
ren laufende Geschäfte und vertritt sie nach 
außen. 

(2) Der AStA ist konstituiert durch einen Vorstand 
und einzelne Referate, welche zusammen die 
Belange der Studierendenschaft gemäß HSG 
§ 28 Abs. 1 vertreten. 

(3) Der AStA handelt als Kollegialorgan und 
a) formuliert und setzt sich Ziele gemeinsa-

mer politischer Arbeit, 
b) plant, realisiert, koordiniert und delegiert 

die für seine Aufgabenerfüllung notwendi-
gen Arbeiten und studentischen Mittel, 

c) informiert die studentische Öffentlichkeit. 
(4) Als das Organ für allgemeine studentische 

Fragen ist der AStA auf die Kooperation der 
Fachschaftsvertretungen und die aktive Mit-
arbeit von Studierenden angewiesen. 

 
§ 2  Aufgaben des Vorstands 
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzen-

den und bis zu zwei Stellvertreter/innen, von 
denen eine/r als Finanzvorstand fungiert. Der 
Vorstand kann die Aufgaben als gleichberech-
tigtes Kollektiv wahrnehmen. 

(2) Der Vorstand des AStA ist berechtigt, für den 
AStA, d. h. alle Referate zu sprechen. Er ist 
weisungsberechtigt innerhalb des AStA. 

(3) Aufgaben des/der Vorsitzenden: 
• Vertretung des AStA nach außen, 
• Koordination der politischen Arbeit, 
• Förderung der politischen Bildung, 
• Leitung der Sitzungen und Personalführung. 

(4) Aufgaben des/der Stellvertretenden Vorsit-
zenden: 

• Unterstützung der Arbeit des Vorsitzenden, 
• Koordination hochschulinterner Angelegen-

heiten und des AStA im Inneren, 
• Kontakt zu den Fachschaftsvertretungen. 

(5) Aufgaben des Finanzvorstands: 
• Gewährleistung des Zahlungsverkehrs, 
• Gewährleistung von Vertragsleistungen, 
• Personalführung, Gehaltsabrechung, 
• Buchführung, 
• Begleitung von Wirtschaftsprüfungen, 
• Entwurf des Haushaltsplans. 

 
§ 3  Aufgaben der Referate 
(1) Die Referate realisieren die von der Studie-

rendenschaft wahrzunehmenden Aufgaben in 
speziellen Bereichen. Zusätzlich zu den fol-
genden Referaten kann der AStA weitere Re-
ferate einrichten. 

(2) Hochschulpolitik 
• Vertretung studentischer Positionen im poli-

tischen Feld gegenüber den Institutionen, 
• Vermittlung der Inhalte von Prüfungs- und 

Studienordnungen, 
• Austausch mit anderen ASten in hoch-

schulpolitischen Fragen, 
• Teilnahme an politischen Kongressen. 

(3) Öffentlichkeit 
• Information der studentischen und städti-

schen Öffentlichkeit, 
• Publikation von Positionen der Studieren-

denschaft und Herausgabe von Pressemit-
teilungen des AStA, 

• Publikation von Veranstaltungen und Pro-
jekten und Koordination von hochschulöf-
fentlichen Aushängen, 

• Unterstützung und Förderung sonstiger stu-
dentischer Publikationen. 

(4) Kultur 
• Planung, Vorbereitung und Durchführung 

kultureller und politisch bildender Veranstal-
tungen, 

• Förderung kultureller Veranstaltungen: 
künstlerische Darbietungen, literarische Le-
sungen, Filmvorführungen, Bühnendarbie-
tungen, Konzerte, Feten, 

• Kontaktpflege zu kulturellen Institutionen in 
Stadt und Umgebung. 

(5) Soziales 
• Information über soziale und rechtliche Be-

stimmungen, die Studierende betreffen, 
• Beratung in sozialen und BAföG-

Angelegenheiten, 
• Hilfestellung für auswärtige Studierende, 
• Kontaktpflege zu sozialen Institutionen in 

Stadt und Umgebung, 
• Kontaktpflege zu anderen ASten bezüglich 

der sozialen Situation Studierender. 
(6) Sport 

• Organisation und Publikation von Angebo-
ten im Hochschulsport, 

• Förderung sportlicher Aktivitäten und Ver-
anstaltungen für Studierende, 

• Förderung des Hochschulsports durch Kon-
taktpflege zu Dozenten und zu Verbänden 
des Sports. 



(7) Die Referent/innen sollen über ihre fachspezi-
fischen Belange hinaus an gemeinsamen Pro-
jekten des Kollegialorgans teilnehmen. 

(8) Mitarbeit im AStA sollte, muss aber nicht an 
die Übernahme eines Referates gebunden 
sein. Der AStA kann freie Mitarbeiter zur Un-
terstützung der Referate oder im Rahmen au-
tonomer Projekte einsetzen. 

 
§ 4  Geschäftsführung 
(1) Die Geschäftsführung des AStA-Büros ge-

währleistet ein/e Büroleiter/in. Die Person ist 
dem Vorstand verantwortlich und arbeitet die-
sem zu. 

(2) Die Aufgaben des/die Büroleiter/in sind: 
• Verkauf von im AStA erhältlichen Artikeln, 
• Führung der Kassengeschäfte in Kooperati-

on mit dem Finanzvorstand, 
• Prüfung des Posteinganges und Distribution 

der Informationen, 
• Betreuung des AStA-Büros, 
• Betreuung der Kopierer, 
• Pflege der Informationsbretter, 
• Tradierung studentischer Erfahrungen, 
• Wegweiser für studentische Fragen, 
• Unterstützung von AStA-Projekten. 

(3) Zusätzlich kann der AStA weitere Personen 
für die Erfüllung seiner Aufgaben anstellen. 
Das StuPa entscheidet über diese Verträge 
im Rahmen des Haushaltsplans. 

 
§ 5  Sitzungen 
(1) Besteht der AStA aus mehr als drei Mitglie-

dern, finden Sitzungen statt. Beschlussfähig 
sind die Sitzungen mit Anwesenheit von 4 
Mitgliedern. 

(2) Die Sitzungen des AStA finden mindestens 
zweimal monatlich, möglichst aber wöchent-
lich statt. Sie sind per Aushang bekannt zu 
machen und hochschulöffentlich, sofern der 
Vorstand nichts Anderes bestimmt. 

(3) Der Vorstand leitet die Sitzungen und doku-
mentiert die Ergebnisse und Beschlüsse. Die 
Referate haben sich auf die Sitzungen vorzu-
bereiten und zu einem ergebnisorientierten 
Verlauf beizutragen. 

(4) Der AStA fasst Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit seiner vom StuPa gewählten, 
stimmberechtigten Mitglieder. Der Vorstand 
hat als verantwortliche Instanz ein Veto-
Recht. Eine 2/3-Mehrheit aller gewählten Mit-
glieder des AStA überstimmt dieses Recht. 

(5) Bei Diskrepanzen in finanziellen Angelegen-
heiten entscheidet das StuPa. 

 
§ 6  Befugnisse 
(1) Der AStA konstituiert sich aus dem Willen der 

Mehrheit der nach § 27 Abs. 1 HSG auf ein 
Jahr gewählten Parlamentarier des StuPa. 
Seine Handlungen sind Ausdruck dieser par-
lamentarischen Mehrheit. 

(2) Der AStA vertritt demokratisch legitimiert die 
politischen und geschäftlichen Interessen der 
Studierendenschaft im Außenverhältnis. 

(3) Im Rahmen der Geschäftsführung kann der 
AStA Projekte mit studentischem Bezug, die 
sich finanziell selbst tragen, fördern und 
betreiben. 

(4) Der AStA ist legitimiert, über finanzielle Mittel 
gemäß § 4 Abs. 4 Finanzordnung ohne vorhe-
rige Genehmigung des StuPa zu entscheiden. 

 
§ 7  Politische Handlungsfelder 
(1) Der AStA vertritt studentische Interessen in 

Kooperation mit den Studierendenvertretern 
• im StudierendenParlament, 
• in den Fachschaftsvertretungen, 
• im Senat, im Konsistorium, in den Beiräten 

und den Ausschüssen der Universität, 
• auf der Landes-ASten-Konferenz (LAK) 
gegenüber den innenpolitischen Institutionen 
• Institute und Studiengänge, 
• Hochschulbibliothek, 
• Hochschulverwaltung und Rektorat 
und den außenpolitischen Institutionen 
• Studentenwerk Schleswig-Holstein, 
• Verwaltung der Stadt Flensburg, 
• Ministerium Kiel, 
• Fraktionen des Landtages. 

(2) Die Koordination der politischen Handlungs-
felder obliegt dem Vorstand in Kooperation 
mit den Referent/innen. 

 
§ 8  Geltung 
(1) Diese Ordnung gilt mit Beschluss des StuPa 

vom 19. Juni 2002 bis zu ihrer Änderung. 
(2) Eine Änderung dieser Ordnung bedarf der 

Zustimmung einer 2/3-Mehrheit aller Mitglie-
der des StuPa. 

(3) Entsprechende Paragraphen der Organisati-
onssatzung haben im Zweifelsfall Vorrang. 

 
Flensburg, 20. Juni 2002 
 
 
 
Torsten Feltes Marc Paysen 
Vorstand des AStA der Universität Flensburg 
 
 
 
Christian Dewanger Timo Schmidt 
Präsidium des StuPa der Universität Flensburg 


